
 
 
 
 
 
 
 
Bezirk Mittelfranken      Postfach 617      91511 Ansbach 

 
 
An alle Leistungserbringer 
im Bezirk Mittelfranken 
 
 
 
 
 
 

Ansbach, den 01.04.2022 
 

Umgang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie – 25. Anpassung 
Stand: 01.04.2022 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Bayerischen Bezirke und der Bayerische Bezirketag haben sich darauf 
verständigt, dass die bestehenden Regelungen zum Umgang mit den Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie in der Eingliederungshilfe über den 
31.03.2022 fortgelten. Entsprechend der Laufzeit der Allgemeinverfügung 
„Corona-Pandemie: Maßnahmen betreffend Werk- und Förderstätten für 
Menschen mit Behinderung, Frühförderstellen sowie Berufsbildungs- und 
Berufsförderungswerke“ werden deshalb die zuletzt in dem Schreiben vom 
21.01.2022 enthaltenen Regelungen bis einschließlich 25. Mai 2022 verlän-
gert. 
 
Die Geltungsdauer der inhaltlichen Regelungen des Schreibens des Be-
zirks Mittelfranken zum „Umgang mit den Auswirkungen der Corona-Pan-
demie - 24. Anpassung (Stand 21.01.2022)“ in Verbindung mit dem Schrei-
ben des Bezirks Mittelfranken zum „Umgang mit den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie - 23. Anpassung (Stand 29.11.2021)“ wird daher eben-
falls bis zum Ablauf des 25. Mai 2022 verlängert. 
 
 

Wir bitten die Spitzenverbände, die Ihnen angeschlossenen 
Dienste und Einrichtungen zu informieren! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
F r i e d 
Regierungsdirektor 
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